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Soweit möglich, können sie auf Verlangen auch einzelne Bür
ger aufsuchen.

§ 18

Die Wahlkommissionen und Wahlvorstände beraten und 
entscheiden in öffentlicher Sitzung. Sie sind bei Anwesenheit 
der Hälfte der Mitglieder beschlußfähig.
Entscheidungen werden mit Stimmenmehrheit getroffen. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden, im 
Falle seiner Abwesenheit die seines Stellvertreters den Aus
schlag.

• IV.

Wählerverzeichnis

§ 19

(1) Für jeden Stimmbezirk wird durch den zuständigen Rat 
der Stadt, des Stadtbezirks oder der Gemeinde bis spätestens 
21 Tage vor dem Wahltag das Wählerverzeichnis aufgestellt. 
Ausländer können sich unter den Voraussetzungen des § 3, 
Absatz 2 auf eigenen Wunsch in das Wählerverzeichnis ein
tragen lassen.

(2) Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis seines 
Stimmbezirkes eingetragen ist.

§20

(1) Die Wählerverzeichnisse sind vom 21. bis zum 7. Tag vor 
dem Wahltag öffentlich zur allgemeinen Einsicht auszulegen. 
Ort und Zeit der Auslegung sowie das Einspruchsrecht gegen 
das Wählerverzeichnis sind durch den zuständigen Rat in ge
eigneter Weise bekanntzumachen.

(2) Jedem Wahlberechtigten ist durch den zuständigen Rat 
der Stadt, des Stadtbezirks bzw. der Gemeinde bis zehn Tage 
vor dem Wahltag eine schriftliche Benachrichtigung über 
seine Eintragung in das Wählerverzeichnis zu übermitteln.

(3) Die Bürger haben das Recht, die Berichtigung fehler
hafter Eintragungen im Wählerverzeichnis oder dessen Ergän
zung beim zuständigen Rat zu beantragen.
Der Rat hat die Angaben zu prüfen und erforderliche Berich
tigungen und Ergänzungen vorzunehmen.

(4) Ist die Streichung aus dem Wählerverzeichnis aus den in 
§ 3, Absatz 3 und 4 genannten Gründen vorgesehen, so muß 
dies dem betreffenden Bürger • unverzüglich mitgeteilt wer
den. Ihm ist Gelegenheit zu geben, sich dazu zu äußern.

(5) ” Der Bürger hat das Recht, bei dem für seinen Wohnsitz 
zuständigen Kreisgericht die Aufhebung der Entscheidung des 
örtlich zuständigen Rates entsprechend den Absätzen 3 und 4 
zu beantragen.

(6) Das Kreisgericht entscheidet innerhalb von drei Tagen, 
spätestens bis einen Tag vor der Wahl endgültig über den 
Einspruch.
Ist der Einspruch begründet, ordnet das Gericht die Ände
rung des Wählerverzeichnisses an. Für das Verfahren gelten 
die Bestimmungen des Gesetzes über die Zuständigkeit und. 
das Verfahren der Gerichte zur Nachprüfung von Verwal- 
tungsentschaidungen. Gerichtskosten werden nicht erhoben.

§21

Das Wählerverzeichnis ist am 2. Tag vor dem Wahltag 
16.00 Uhr unter Kontrolle von mindestens zwei Mitgliedern 
der Wahlkommissioneh der Städte, Stadtbezirke und Gemein
den zu schließen. Darüber ist ein Protokoll anzufertigeh.
Der zuständige Rat informiert die zuständige Wahlkommis
sion über die Anzahl der wahlberechtigten Bürger.

V.

Stimmzettel und Wahllokal

§22

(1) Die Stimmzettel werden wahikreisweise amtlich her
gestellt.

(2) Für die Herstellung sowie die rechtzeitige Übergabe der 
Stimmzettel an .die Wahlvorstände ist die zuständige Wahl
kommission verantwortlich.

(3) Die Stimmzettel enthalten in der Reihenfolge der 
Listenziffer entsprechend § 13, Absatz 1, Ziffer 2 Spalten, die 
mit dem Namen der Parteien, anderen politischen Vereini
gungen, Organisationen, Bürgerbewegungen, Bürgergemein
schaften und Listenvereinigungen, deren geläufige Kurzbe
zeichnungen in Buchstaben oder als Einzelwahlvorschläge ge
kennzeichnet sind.
Bei Listenvereinigungen sind deren Bezeichnungen sowie die 
Kurzbezeichnungen der daran Beteiligten aufzunehmen.

- In den Spalten werden die Namen der Kandidaten ent
sprechend der gemäß § 9, Absatz 7 festgelegten verbindlichen 
Reihenfolge aufgeführt. Hinter dem Namen der einzelnen 
Kandidaten befinden sich jeweils drei Kreise für die Stimm
abgabe des Wählers.

§23

(1) Die durch die Wahlkommissionen bestimmten Wahl
lokale sind durch die örtlichen Räte einzurichten.

(2) Im Wahllokal sind Wahlkabinen so aufzustellen, daß 
dem Wähler die unbeobachtete Vorbereitung des Stimmzettels 
möglich ist.

(3) Die Wahlurnen müssen so beschaffen sein, daß die Ge
heimhaltung der persönlichen Wahlentscheidung zuverlässig 
gewährleistet ist.

VI.

Wahlhandlung

§24

Die Wahlen finden von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. Die 
Wahlhandlung ist öffentlich.

§25

(1) Die Wahlhandlung wird vom Wahlvorstand geleitet.

(2) Vor Beginn der Wahlhandlung verpflichtet der Vorsit
zende des Wahlvorstandes dessen Mitglieder durch Hand
schlag.

(3) Der Wahlvorstand überzeugt sich im Beisein von Wäh
lern vom ordnungsgemäßen Zustand der Wahlurnen. Jede 
Wahlurne ist zu versiegeln.
Das Siegel darf erst nach Abschluß der Wahl zum Zwecke der 
Stimmauszählung gebrochen werden.

(4) Der Vorsitzende des Wahivorstandes und sein Schrift
führer dürfen sich nicht gleichzeitig außerhalb des Wahllokals 
aufhalten. Bei Abwesenheit des Vorsitzenden nimmt sein 
Stellvertreter dessen Aufgaben wahr.

(5) Der Wahlvorstand trifft Maßnahmen zur Aufrechterhal
tung der Ordnung im Wahllokal. Diese sind verbindlich. Per
sonen, die die Wahlhandlung stören, können vom Wahlvor
stand des Wahllokals verwiesen werden.

§ 26

(1) Die Wahlberechtigten erhalten die Stimmzettel, nachdem 
sie sich durch Vorlage ihres Personaldokumentes ausgewiesen 
haben.


